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Amt für Landwirtschaft, � Wanzleben, 28.01.2020
Flurneuordnung und Forsten Mitte
Außenstelle Wanzleben
Ritterstraße 17-19
39164 Stadt Wanzleben – Börde
Az.: 15.5 - 611B1.4/BK 0061

Öffentliche Bekanntmachung
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Mit Beschluss vom 28.01.2020 wurde der freiwillige Landtausch „Lindhorst Waldtausch“ mit der Verf.-Kennung 
BK 0061 für folgende Flurstücke angeordnet:

Gemarkung Colbitz,	 Flur 20,	 Flurstücke: 16/12, 19/9 und 20/9

Betreffend die vorgenannten Flurstücke werden gemäß § 14 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) hiermit 
die Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am freiwilligen 
Landtausch berechtigen, aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 Monaten - gerechnet vom ersten Tag dieser 
Bekanntmachung - beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 
anzumelden.
Es kommen insbesondere in Betracht:
	 a)	� Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder von Rechten 

an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grund-
stücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken, z.B. Pacht-, Miet- und ähn-
liche Rechte (§ 10 Nr. 2d FlurbG);

	 b)	� im Grundbuch nicht eingetragene Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstü-
cken, insbesondere Hütungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrechte, Wege-, 
Wasser- oder Fischereirechte usw. die vor dem 01.01.1900 begründet sind und deshalb der Eintragung 
in das Grundbuch nicht bedurften;

	 c)	� Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster übernommen 
sind.

Auf Verlangen des Amtes hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden Frist 
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der zuvor bezeichneten Fristen angemeldet oder nachgewiesen, so kann gemäß § 
14 Abs. 2 FlurbG das Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss gemäß § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines 
vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber 
die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Im Auftrag

Konstanze Cleve					   

2. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der 
Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer

Präambel

Aufgrund der §§ 8, 45 Abs. 2 Nr. 1, 99 Abs. 1 und Abs. 2 5 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2019 (GVBl. LSA S. 
66), der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 13.12.1996 (GVBl. LSA 
S. 405) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 (GVBl. LSA S. 202), der §§ 1, 25 und 106 des Grundge-
setzes und der §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt 
Wolmirstedt in seiner Sitzung am 06.02.2020 folgende Hebesatzung rückwirkend zum 01.01.2020 beschlossen: 

§ 1 Hebesätze

Abs. 1 der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Wolmirstedt wird 
geändert und erhält folgende Neufassung:

Der Hebesatz für die Grundsteuer wird wie folgt festgesetzt:
1.	 Grundsteuer 
	 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)� 420 v.H.

§ 2 Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft. 

Wolmirstedt, den 11.02.2020 

M. Cassuhn	
Bürgermeisterin			 
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